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↘↘ STEUERTERMINE
Fälligkeit:
• USt, LSt = 10.11.2020
• GewSt, GrundSt = 16.11.2020

Überweisungen (Zahlungsschonfrist):
• USt, LSt = 13.11.2020
• GewSt, GrundSt = 19.11.2020

Scheckzahlungen:
Bei Scheckzahlung muss der Scheck 
dem Finanzamt spätestens drei Tage 
vor dem Fälligkeitstag vorliegen!

↘↘BEITRÄGE SOZIALVERSICHERUNG

Fälligkeit Beiträge 11/2020 = 26.11.2020

↘↘ VERBRAUCHERPREISINDEX
(Veränderung gegenüber Vorjahr)

8/19 1/20 4/20 8/20
+ 1,0 % + 1,6 % + 0,8 % - 0,1 %

Für alle Steuerpflichtigen

Jahressteuergesetz 2020: Regierungsentwurf 
enthält viele steuerliche Neuregelungen

|  Die Bundesregierung hat einen 215 Seiten starken Entwurf für ein Jahressteuer-
gesetz 2020 vorgelegt, der vor allem Änderungen bei der Einkommen- und Umsatz-
steuer enthält. So soll z. B. die Steuerbefreiung der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurz-
arbeitergeld bis 31.12.2021 verlängert werden. Weitere Aspekte werden vorgestellt.  |

Verbilligte Vermietung

Die Vermietung einer Wohnung zu 
Wohnzwecken gilt bereits dann als 
vollentgeltlich, wenn die Miete mindes-
tens 66 % des ortsüblichen Niveaus be-
trägt. In diesen Fällen erhalten Vermie-
ter den vollen Werbungskostenabzug. 
Liegt die Miete darunter, sind die Kosten 
aufzuteilen.

MERKE  |  Die 66 %-Grenze gilt nur 
bei der verbilligten Vermietung zu 
Wohnzwecken. Erfolgt die Überlas-
sung z. B. zu gewerblichen Zwecken, 
ist bei Vermietung unterhalb der orts-
üblich erzielbaren Miete auch nur ein 
entsprechend anteiliger Werbungs-
kostenabzug möglich.

Nach dem Regierungsentwurf soll die 
Entgeltlichkeitsgrenze ab 1.1.2021 von 
66 % auf 50 % herabgesetzt werden. 

Beträgt das Entgelt 50 % und mehr, je-
doch weniger als 66 % der ortsüblichen 
Miete, soll (wieder) eine Totalüber-
schussprognoseprüfung vorzunehmen 
sein: 

•• Fällt diese Prüfung positiv aus, ist
Einkünfteerzielungsabsicht zu un-
terstellen und der volle Werbungs-
kostenabzug möglich.

•• Führt die Prüfung hingegen zu ei-
nem negativen Ergebnis, ist von
einer Einkünfteerzielungsabsicht
nur für den entgeltlich vermieteten
Teil auszugehen und die Kosten
sind aufzuteilen.

Investitionsabzugsbetrag

Für die künftige (Investitionszeitraum 
von drei Jahren) Anschaffung oder Her-
stellung von neuen oder gebrauchten 

abnutzbaren beweglichen Wirtschafts-
gütern des Anlagevermögens kann nach 
§ 7g Einkommensteuergesetz (EStG) ein
Investitionsabzugsbetrag von bis zu 40 %
der voraussichtlichen Anschaffungs-
oder Herstellungskosten gewinnmin-
dernd geltend gemacht werden. Durch
den Steuerstundungseffekt soll insbe-
sondere die Liquidität kleinerer und
mittlerer Betriebe verbessert werden.
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Durch das Jahressteuergesetz 2020 sol-
len die begünstigten Investitionskosten 
von 40 % auf 50 % angehoben werden.

Derzeit setzt § 7g EStG zudem voraus, 
dass das Wirtschaftsgut mindestens bis 
zum Ende des dem Wirtschaftsjahr der 
Anschaffung oder Herstellung folgen-
den Wirtschaftsjahres in einer inländi-
schen Betriebsstätte des Betriebs aus-
schließlich oder fast ausschließlich  
(d. h. zu mindestens 90 %) betrieblich 
genutzt wird.

Beachten Sie  |  Künftig sollen auch in 
diesem Zeitraum vermietete Wirt-
schaftsgüter in den Anwendungsbereich 
des § 7g EStG fallen – und zwar unab-
hängig von der Dauer der jeweiligen Ver-
mietung. Somit wären künftig (im Ge-
gensatz zur bisherigen Regelung) auch 
längerfristige Vermietungen für mehr 
als drei Monate unschädlich. 

Bislang gelten für die einzelnen Ein-
kunftsarten unterschiedliche Betriebs-
größenmerkmale, die nicht überschrit-
ten werden dürfen. Künftig soll für alle 
Einkunftsarten eine einheitliche Ge-
winngrenze in Höhe von 150.000 EUR 
als Voraussetzung für die Inanspruch-
nahme von Investitionsabzugsbeträgen 
gelten.

MERKE  |  Diese Neuregelungen sollen 
für Investitionsabzugsbeträge gelten, 
die in nach dem 31.12.2019 endenden 
Wirtschaftsjahren in Anspruch ge-
nommen werden.

So viel zu den positiven Änderungen. 
Denn der Regierungsentwurf enthält 
auch zwei einschränkende Punkte:

Eine Neuregelung soll die Verwendung 
von Investitionsabzugsbeträgen für 
Wirtschaftsgüter verhindern, die zum 
Zeitpunkt der Geltendmachung bereits 
angeschafft oder hergestellt wurden: 

•• Bis zum Ende der Einspruchsfrist
der erstmaligen Steuerfestsetzung
geltend gemachte Abzugsbeträge
können weiterhin für begünstigte
Wirtschaftsgüter unabhängig von
deren Investitionszeitpunkt ver-
wendet werden.

•• Unzulässig sollen aber nachträg-
lich beantragte Investitionsab-
zugsbeträge sein, die nach Eintritt
der Unanfechtbarkeit der erstma-
ligen Steuerfestsetzung oder der
erstmaligen gesonderten Feststel-

lung, also nach Ablauf der Ein-
spruchsfrist von einem Monat, in 
Anspruch genommen wurden.

Nach einem Beschluss des Bundesfi-
nanzhofs (15.11.2017, Az. VI R 44/16) 
kann ein im Gesamthandsbereich einer 
Personengesellschaft beanspruchter 
Investitionsabzugsbetrag für Investitio-
nen eines Gesellschafters im Sonderbe-
triebsvermögen verwendet werden.

Diese günstige Entscheidung hat das 
Bundesfinanzministerium mit Schrei-
ben vom 26.8.2019 offensichtlich nur 
ungern akzeptiert. Denn diese „Gestal-
tung“ soll nun ausgehebelt werden, in-
dem die Hinzurechnung von Investiti-
onsabzugsbeträgen nur in dem Vermö-
gensbereich zulässig ist, in dem der 
Abzug erfolgt ist. Wurde z. B. ein Inves-
titionsabzugsbetrag im Sonderbe-
triebsvermögen eines Mitunterneh-
mers einer Personengesellschaft gel-
tend gemacht, kann der Abzugsbetrag 
auch nur für Investitionen dieses Mitun-
ternehmers in seinem Sonderbetriebs-
vermögen verwendet werden.

Doch keine erweiterte Steuerpflicht  
auf Kapitalforderungen

Gewinne aus der Veräußerung oder Ein-
lösung von Xetra-Gold Inhaberschuld-
verschreibungen, die dem Inhaber ein 
Recht auf die Auslieferung von Gold ge-
währen, sind nach Ablauf der einjähri-
gen Spekulationsfrist steuerfrei. Nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs 
(12.5.2015, Az. VIII R 4/15 und Az. VIII R 
35/14) führen die Gewinne nicht zu Ein-
künften aus Kapitalvermögen, weil die 
Schuldverschreibung keine Kapitalfor-
derung verbrieft, sondern einen An-
spruch auf eine Sachleistung in Form 
der Lieferung von Gold.

Das Bundesfinanzministerium wollte 
hier nun gegensteuern. Denn nach dem 
Referentenentwurf für ein Jahressteuer-
gesetz 2020 sollten Erträge aus Kapital-
forderungen auch vorliegen, wenn an-
statt der Rückzahlung des Geldbetrags 
eine Sachleistung gewährt wird oder 
gewährt werden kann. Im Regierungs-
entwurf wurde dies aber nicht umge-
setzt. Anleger können (vorerst) aufatmen.  

Gehaltsextras

Steuerfreie oder pauschalversteuerte 
Gehaltsextras müssen in vielen Fällen 
(z. B. Kindergartenzuschuss) zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn 

geleistet werden. In drei Urteilen hatte 
der Bundesfinanzhof (1.8.2019, Az. VI R 
32/18, Az. VI R 21/17, Az. VI R 40/17) die-
ses Kriterium zugunsten von Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern neu definiert. 
So ist z. B. ein arbeitsvertraglich ver-
einbarter Lohnformenwechsel nicht 
schädlich für die Begünstigung.

Nun soll dieser Rechtsprechung der 
Boden entzogen werden: 

◼ § 8 Abs. 4 EStG-Entwurf

Im Sinne dieses Gesetzes werden 
Leistungen des Arbeitgebers oder auf 
seine Veranlassung eines Dritten 
(Sachbezüge oder Zuschüsse) für eine 
Beschäftigung nur dann zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeits-
lohn erbracht, wenn 
1. die Leistung nicht auf den Anspruch

auf Arbeitslohn angerechnet,
2. der Anspruch auf Arbeitslohn

nicht zugunsten der Leistung her-
abgesetzt,

3. die verwendungs- oder zweckge-
bundene Leistung nicht anstelle
einer bereits vereinbarten künfti-
gen Erhöhung des Arbeitslohns ge-
währt und

4. bei Wegfall der Leistung der Ar-
beitslohn nicht erhöht

wird.

Umsatzsteuer

Im Bereich der Umsatzsteuer stehen 
zwei Maßnahmen im Fokus: 

•• die Umsetzung der zweiten Stufe
des sogenannten Mehrwertsteuer-
Digitalpakets und

•• die Erweiterung der Steuerschuld-
nerschaft des Leistungsempfängers
auf Telekommunikationsdienstleis-
tungen an Wiederverkäufer.

Wie geht es nun weiter?

Der Entwurf der Bundesregierung stellt 
ein sehr frühes Stadium im Gesetzge-
bungsverfahren dar, sodass mit etwai-
gen Änderungen bzw. weiteren Neure-
gelungen zu rechnen ist. Von einem 
Abschluss des Gesetzgebungsverfah-
rens ist in der zweiten Jahreshälfte 
2020 auszugehen.

Quelle  |  Regierungsentwurf für ein Jahres-
steuergesetz 2020 vom 2.9.2020
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Für alle Steuerpflichtigen

Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende auch im 
Trennungsjahr möglich?

|  Alleinerziehende Steuerpflichtige, die 
im gemeinsamen Haushalt mit ihrem 
Kind leben, erhalten auf Antrag einen 
Entlastungsbetrag nach § 24b Einkom-
mensteuergesetz (EStG), der von der 
Summe der Einkünfte abgezogen bzw. 
im Lohnsteuerverfahren berücksichtigt 
wird. Dieser Betrag wurde kürzlich 
durch das Zweite Corona-Steuerhilfege-
setz (BGBl I 2020, S. 1512) von 1.908 EUR 
auf 4.008 EUR erhöht (gilt für 2020 und 
2021). In diesem Zusammenhang stellt 
sich eine interessante Frage: Ist ein 
Entlastungsbetrag auch im Trennungs-
jahr möglich?  |

Hat sich ein Steuerpflichtiger z. B. im 
Laufe des Jahres 2020 von seinem Ehe-
gatten getrennt und beantragt anschlie-
ßend den anteiligen Entlastungsbetrag, 
wird das Finanzamt aufgrund der Wei-
sungslage des Bundesfinanzministeri-
ums ablehnen. Denn anspruchsberech-
tigt sind grundsätzlich nur Steuerpflich-
tige, die nicht die Voraussetzungen für 
das Splitting-Verfahren erfüllen. Als al-
leinstehend i. S. des § 24b EStG gelten 
danach verheiratete Steuerpflichtige, 
wenn sie seit mindestens dem vorange-
gangenen Veranlagungszeitraum dau-
ernd getrennt leben.

Das Finanzgericht Niedersachsen ist 
da anderer Meinung: Der Entlastungs-
betrag für Alleinerziehende kann bei 
Wahl der Einzelveranlagung im Tren-
nungsjahr zeitanteilig für die Monate 
des Alleinstehens gewährt werden. 
Steuerpflichtige haben im Trennungs-
jahr die Wahl zwischen der Zusammen-
veranlagung und keinem Entlastungs-
betrag und der Einzelveranlagung mit 
anteiligem Entlastungsbetrag.

PRAXISTIPP  |  Ist die Einzelveranla-
gung mit anteiligem Entlastungsbetrag 
günstiger als die Zusammenveranla-
gung, sollte der Entlastungsbetrag be-
antragt werden. Lehnt das Finanzamt 
ab, muss dann unter Verweis auf das 
beim Bundesfinanzhof anhängige Ver-
fahren Einspruch eingelegt werden. 

Quelle  |  FG Niedersachsen, Urteil vom 
18.2.2020, Az. 13 K 182/19, Rev. BFH Az. III R 
17/20, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 217219; 
BMF-Schreiben vom 23.10.2017, Az. IV C 8 - S 
2265-a/14/10005, Tz. 5 und Tz. 6

Für Vermieter

Einkünfteerzielungsabsicht bei Ferienwohnungen
|  Verluste aus der Vermietung einer Ferienwohnung sind nur anzuerkennen, wenn 
eine Einkünfteerzielungsabsicht besteht. Zu dem Kriterium der „ortsüblichen Ver-
mietungszeit“ liefert die aktuelle Rechtsprechung neue Erkenntnisse.  |

Bei dauerhafter Vermietung eines be-
bauten, Wohnzwecken dienenden 
Grundstücks ist auch bei dauerhaft er-
zielten Verlusten regelmäßig von einer 
Einkünfteerzielungsabsicht auszuge-
hen, ohne dass es einer zu erstellenden 
Überschussprognose (grundsätzlich für 
einen Zeitraum von 30 Jahren) bedarf.

Bei der Vermietung von Ferienwohnun-
gen sind weitere Punkte zu beherzigen: 
Eine Einkünfteerzielungsabsicht kann 
nur unterstellt werden, wenn die Ferien-
wohnung im ganzen Jahr – bis auf orts-
übliche Leerstandszeiten – an wech-
selnde Feriengäste vermietet und nicht 
für eine (zeitweise) Selbstnutzung vor-
gehalten wird. Ob der Steuerpflichtige 
von seinem Eigennutzungsrecht Ge-
brauch macht, ist insoweit unerheblich.

MERKE  |  Zudem darf die ortsübliche 
Vermietungszeit von Ferienwohnungen 
– ohne dass Vermietungshindernisse
gegeben sind – nicht erheblich unter-
schritten werden. Die Unterschreitens-
grenze liegt bei mindestens 25 %.

Als Vergleichsmaßstab ist – so die An-
sicht des Finanzgerichts Mecklenburg-
Vorpommern – auf die ortsübliche Ver-
mietungszeit von Ferienwohnungen, 
nicht hingegen auf die ortsübliche Aus-
lastung der insgesamt angebotenen Bet-
ten/Schlafgelegenheiten (Hotels, Gast-
höfe, Pensionen, Ferienunterkünfte und 
sonstige Unterkünfte) abzustellen. Die 
Auslastungszahlen von Hotels sowie 
Gasthöfen sind mit denjenigen von Feri-
enwohnungen nicht vergleichbar.

Die hiergegen vom Finanzamt eingelegte 
Revision hat der Bundesfinanzhof nun 
als unbegründet zurückgewiesen. Her-
vorzuheben sind folgende Punkte: 

•• Zur Prüfung der Auslastung einer
Ferienwohnung sind die individuel-
len Vermietungszeiten des jeweili-
gen Objekts an Feriengäste mit de-
nen zu vergleichen, die bezogen auf
den gesamten Ort im Durchschnitt
erzielt werden. Dabei ist „Ort“ nicht
identisch mit dem Gebiet einer Ge-
meinde. Er kann (je nach Struktur
des lokalen Ferienwohnungsmark-
tes) auch das Gebiet einer oder
mehrerer (vergleichbarer) Gemein-
den oder aber auch nur Teile einer
Gemeinde oder gar nur den Bereich
eines Ferienkomplexes umfassen.

•• Das Finanzgericht kann auf Ver-
gleichsdaten eines Statistikamtes
auch dann zurückgreifen, wenn
diese Werte für den betreffenden
Ort nicht allgemein veröffentlicht,
sondern nur auf Nachfrage zu-
gänglich gemacht werden.

•• Die Bettenauslastung kann Rück-
schlüsse auf die ortsübliche Ver-
mietungszeit zulassen.

•• Individuelle Vermietungszeiten
einzelner anderer Vermieter von
Ferienwohnungen im selben „Ort“
genügen nicht.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 26.5.2020, Az. IX R 
33/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 217364; 
FG Mecklenburg-Vorpommern, Urteil vom 
23.10.2019, Az. 3 K 276/15

Für Unternehmer

Steuerbegünstigte Praxisveräußerung: Zugewinnung 
neuer Mandate in geringem Umfang unschädlich 

|  Die Fortführung einer freiberuflichen Tätigkeit in geringem Umfang ist für eine 
steuerbegünstigte Praxisveräußerung unschädlich, wenn die darauf entfallenden 
Umsätze in den letzten drei Jahren weniger als 10 % der gesamten Einnahmen aus-
machten. Bisher bewertete die Finanzverwaltung die Hinzugewinnung neuer Man-
date/Patienten – auch ohne Überschreiten der 10 %-Grenze – in jedem Fall als 
schädlich. Erfreulich, dass sich die Verwaltung nun der anderslautenden Meinung 
des Bundesfinanzhofs (11.2.2020, Az. VIII B 131/19) gebeugt hat, wonach eine gering-
fügige Tätigkeit auch die Betreuung neuer Mandate umfassen kann (FinMin Sachsen-
Anhalt 14.5.2020, Az. 45-S 2242-85).  |
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↘↘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Der Inhalt des Rundschreibens ist nach 
bestem Wissen und Kenntnisstand 
erstellt worden. Die Komplexität und der 
ständige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewähr 
auszuschließen. Das Rundschreiben 
ersetzt nicht die individuelle persönliche 
Beratung.

Für alle Steuerpflichtigen

Kurzarbeitergeld und Überbrückungshilfe gehen 
in die Verlängerung 

|  Die Bundesregierung hat sich am 25.8.2020 darauf verständigt, das Kurzarbeiter-
geld zu verlängern. Zudem sollen weitere Maßnahmen ausgedehnt werden, um die 
Corona-Auswirkungen abzufedern. Ausgewählte Punkte werden dargestellt.  |

Kurzarbeitergeld

Die Bezugsdauer für Kurzarbeitergeld 
wird für Betriebe, die bis zum 31.12.2020 
Kurzarbeit eingeführt haben, auf bis zu 
24 Monate verlängert (längstens bis 
zum 31.12.2021).

Die Sozialversicherungsbeiträge sollen 
bis 30.6.2021 vollständig erstattet wer-
den. Vom 1.7.2021 bis längstens zum 
31.12.2021 sollen für alle Betriebe, die 
bis zum 30.6.2021 Kurzarbeit einge-
führt haben, die Beiträge zur Hälfte er-
stattet werden. Eine Erhöhung auf 100 % 
ist möglich, wenn eine Qualifizierung 
während der Kurzarbeit erfolgt.

Die mit dem Sozialschutz-Paket II (vom 
20.5.2020, BGBl I 2020, S. 1055) erfolgte 
Erhöhung des Kurzarbeitergelds (auf  
70 % bzw. 77 % ab dem 4. Monat und 80 % 
bzw. 87 % ab dem 7. Monat) soll bis zum 
31.12.2021 für alle Beschäftigten verlän-
gert werden, deren Anspruch bis zum 
31.3.2021 entstanden ist.

Von den bestehenden befristeten Hin-
zuverdienstmöglichkeiten wird die Re-
gelung, dass geringfügig entlohnte Be-
schäftigungen generell anrechnungs-
frei sind, bis 31.12.2021 verlängert.

Weitere Punkte im Überblick

Die Laufzeit der Überbrückungshilfe für 
kleine und mittelständische Betriebe 
soll bis zum 31.12.2020 verlängert wer-
den. Bislang umfasste das Programm 
nur die Monate von Juni bis August 2020.

Die Aussetzung der Insolvenzantrags-
pflicht für den Antragsgrund der Über-
schuldung soll bis zum 31.12.2020 aus-
gedehnt werden. 

Künstler, Kleinselbstständige und Klein-
unternehmer sollen durch großzügigere 
Regelungen beim Schonvermögen einen 
leichteren Zugang zur Grundsicherung 
erhalten. Auch der wegen der Corona-
Krise insgesamt erleichterte Zugang zur 
Grundsicherung soll verlängert werden.

Versicherte der GKV haben Anspruch auf 
Kinderkrankengeld, der angesichts der 
Corona-Krise zum Teil nicht ausreicht. 
Deshalb soll § 45 Sozialgesetzbuch V da-
hin gehend geändert werden, dass das 
Kinderkrankengeld im Jahr 2020 für je-
weils fünf weitere Tage (für Alleinerzie-
hende weitere 10 Tage) gewährt wird.

Quelle  |  Koalitionsausschuss vom 25.8.2020, 
TOP 2: Befristete Corona-bedingte Vorhaben

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Keine Kleinunternehmerregelung 
bei Wohnsitz im Ausland

|  Der Bundesfinanzhof hat klargestellt, dass die umsatzsteuerliche Kleinunter-
nehmerregelung auf solche Unternehmer beschränkt ist, die im Mitgliedstaat 
der Leistungserbringung ansässig sind.  |

Hintergrund: Kleinunternehmer müssen 
keine Umsatzsteuer in Rechnung stel-
len, wenn der Umsatz im laufenden Jahr 
voraussichtlich maximal 50.000 EUR be-
trägt und darüber hinaus im Vorjahr 
nicht mehr als 22.000 EUR betragen hat. 
Bei Anwendung dieses Wahlrechts ent-
fällt jedoch auch der Vorsteuerabzug.

Die Ansässigkeit setzt eine dauernde 
Präsenz im Aufnahmemitgliedstaat vor-

aus. Diese Präsenz muss nach außen 
erkennbar sein, etwa durch Geschäfts-
räume und Personal. 

Die Vermietung einer Wohnung ist (je-
denfalls für die Anwendung der Klein-
unternehmerregelung) weder als an-
sässigkeits- noch als niederlassungs-
begründend anzusehen.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 12.12.2019, Az. V R 
3/19, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 215657

Für Unternehmer

Umsatzsteuer: Keine 
Rechnungsberichtigung 
bei fehlender  
Leistungsbeschreibung

|  Ein Dokument ist nur dann eine 
Rechnung und damit rückwirkend be-
richtigungsfähig, wenn es eine Leis-
tungsbeschreibung enthält. Hierzu hat 
der Bundesfinanzhof nun klargestellt, 
dass eine ganz allgemein gehaltene 
Leistungsbeschreibung („Produktver-
käufe“) nicht ausreicht.  |

War der Vorsteuerabzug z. B. wegen 
einer unvollständigen Rechnung unzu-
treffend, kann dies zu hohen Nachzah-
lungszinsen führen. Es besteht aber 
eine Berichtigungsmöglichkeit, wenn 
das Ursprungsdokument umsatzsteu-
errechtlich eine Rechnung darstellt. 
Dies ist der Fall, wenn es folgende Min-
dest-Bestandteile enthält: Rechnungs-
aussteller, Leistungsempfänger, Leis-
tungsbeschreibung, Entgelt, gesondert 
ausgewiesene Umsatzsteuer.

Der Bundesfinanzhof fordert in diesem 
Zusammenhang nicht die inhaltliche 
Richtigkeit der Angaben. Dies darf aller-
dings nicht dazu führen, dass Angaben 
im Hinblick auf die Mindest-Bestandteile 
derart ungenau oder falsch sind, dass 
sie einem Fehlen dieser Angaben gleich-
zusetzen sind.

So verhält es sich, wenn sich aus der 
Abrechnung keinerlei Anhaltspunkte 
für die Art des gelieferten Gegenstan-
des oder der sonstigen Leistung erge-
ben. Nach diesen Maßstäben fehlte es 
im Streitfall an einer berichtigungsfähi-
gen Rechnung. Denn die Angabe „Sales 
Products“ nimmt Bezug auf Pro-
duktverkäufe, lässt jedoch die Art der 
verkauften Produkte gänzlich offen.

Quelle  |  BFH-Urteil vom 12.3.2020, Az. V R 
48/17, unter www.iww.de, Abruf-Nr. 217484


